
 



Kurze Jebenbepchrectung des Schultheiss

Servn Eduard Pfpftter setis
vorgetragen

in der londwiethſchaftlich atenonnſchen Geſellſchaft des gantons

uzermvon Staatsrath Fakob Rebert Steiger aus Büron
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Verehrieſte Herren und Freunde

Es war am 21. Mai des Zahrs 1827, alsSie an eben
dieſer Stelle mit der geſpannteſten Aufmerkſamkeit und
der nnigſten Rührung eine wohlgelungene biographiſche

Skizze des ſel. Altſchultheißen Heinrich Krauervon
— Rothenburg vernahmen. Sie alle bedauertendamalsdas

unerbittlicheSchickſaldesmenſchlichen Geſchlechts daß
die Guten wie die Böſen, alle gleich ſehr der ſterblichen

Natur unterworfen, früher oder ſpäter, die Stunde iſt
ungewißnachkurzem Lebenslaufe, dem Kreiſe ihrer Nit⸗
bürgerentriſſen werden.Nur der Glaube anein künfti—
ges beſſeres Lebender Glaube an eine Unſterblichkeit des
menſchlichen Geiſtes, kann uns—endlofer Trauer be⸗
wahren.

Weraber, Tit. haͤtte damals geahn daß jenes Ru
iedder landwirthſchaftlich bkonomiſchen Geſellſchaft

welches die ſchoͤnen Lebenszüge des Altſchuttheißen Heinrich

Krauer mit Meiſterhand gezeichnet, ſchon heute ſelbſt unter
den Todten wandelte? Werhätte es vermuthet, daß wir

heute ſchon einen zweiten in der Blühte ſeiner Kraft da—
hin geſchwundenen Schultheißen, mit nicht weniger Ver—
dienſt um den Kanton Luzern betrauern ſollten?



S *

Ja, Tit. Altſchulthelß Eduard Pfyfferder

Blographe des verdienſtvollen Altſchultheißen H. Krauer

und des unſſerblichen Stadtpfarrers Thaddäus Müller

lebt nicht mehr Erhat ſeine irdiſche Laufbahn vollendet,

und genießt nun jenſeits den Lohnſeines raſtloſenund
ſegenwoleirken

Laſſet nßTu ainige Buckein das Leben und Wir—
kendiefes Mannes zurückwerfen, der in einer fürdenKan—

ton Luzern höchſt unſeligen Zeitepoche die Saamenkörner

der Aufklärung und Bildung desVolks ausſtreute gegen

manchen Sturm ſorgfaͤltig pflegte, auch die Erſtlinge der

reifenden Saaterblickte; der als Menſch unter allen Ver⸗

hälmiſſen die Pflichtender

Humanität

erkannte und übte,

in Privatleben ein Freund froher Gefeligkelt undtreffli⸗

cher Bürger imöffentlichen Leben ein vielgewandter

Satomannwar,diegretheit des Volkes wünſchte undbe⸗

foͤrderte uͤberall das Verdienſtachtete Talente hervorzog

aber ſchon darum von allen Feinden derAufklaärungver⸗

kannt, verfolgt und verketzertwurde und weil er inallen

Menſchen das Guteachtere und ſtetsfort alle Verhältniſſe

und Umſtändeoft ſelbſtfurchtſam/abwogabergere de

deß wegennicht elten trůgeriſchenMaßregetnderKlug⸗

heit mehr als zu denMarlmen des unwandelbaren Rechts

verleitet wurde ſelbſt von kräftigern Naturen der Grund⸗

ſatzloſigkeit beſchuldigt wurde Dieſe Erinnerungen ſind

v dem Ranue ſchuldig deſſen Verdienſte amden Kan—⸗

ton Luzern unſterblich ind,der zu allem Vortrefflichen

wo er immer konntedie Hand bot/der ſeit dem Jahr

Se ud gemeinnutzigem und ächt vaterländiſchem Sinne

n dieſe Geſellſchaft trat, neues Leben in derſelben ent⸗

zundete dreimal die Stelle eines Praͤſdenten bekleidete

in e dabuf drang daß diefe Stelle nicht ſtetzauf

die gleichen Perſonen falle damit eine um fo größere

Freihelt unter der Geſellſchaft ſetbſt waltenmöge
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Eduard Pfyffer warder Sohn des Franz Ludwig

Pfyffer von Luzern, Hauptmanns der päpſtlichen Schwei—

zergarde in Rom und der Aloiſta Reding von Schwyz—

Er erblicktezu Rom am 18. Weinmonat 1782 dasLicht

der Welt. Erwurde daſelbſt im väterlichen Hauſe bis in

das Jahr1702 erzogen. Das Jahr 1798brachte er in Luzern

bei einem Oheim zu,undbeſuchte die ſogenannte Rudiment.

Imfolgenden Jahre kehrte er wiedernach Rom zurück. Die

Zeit ausgenommen welche er in Luzern ſich befand, genoß

er ſtets nur Privatunterricht. Eine eigentlich wiſſenſchaft⸗

liche Budung erhielt er keine. Leichte Faſſungskraft und

vortreffliches Gedächtniß waren ihm eigen; er ſprach neben

der deutſchen Mutterſprache fertig franzöſiſch und italie—

niſch, lateiniſch verſtund er zur Nothdurft.
ImFrühjahr 1798 nach Abſchaffung der päpſtlichen

Regierung durch die Franken zog ſich der Vater des Ed—
Pfyffer mit ſeiner ganzen Familie J der Hemath zu⸗

rück.
Aber auch da wardie alte—— de Dinge unter⸗

gegangen. Mehrere Regierungen hatten, wie diejenige von

Luzern, aus eigenem Antrieb, frei und ungezwungen die

Gewalt in die Hände des Volkes zurückgelegt. Berns Wi—
derſtand war den franzöſiſchen Heeren erlegen; und Bür—
ger Ochs von Baſel hatte als Präſident des Senats der

Alten zu Aarau die Eine und umbeitbare——

klamirt.
Unſer Eduard Pfyffer, deſen*leen in die

ſen wirrevollen Zeiten nicht unter dem Scheffel bleiben

konnten, blieb dieſem Umſchwung der Dinge nicht fremd—
Als ſiebzehnjähriger Jüngling bekleidete er vom Jahr
1799 bis 1802 während der kurzen Dauer der helvetiſchen

Einheitsverfaſſung mit pieler Geſchicklichkeit die Stelle

eines Kriegskommiſſärs des Diſtriktes Luzern. Wenn unter

dem Kriegsgethümmel und der Aufregung der politiſchen
Partheien ſeine theoretiſche Ausbildung litt, ſo fand E—

Pfyffer dagegen um ſo mehrGelegenheit ſeinen praktiſchen
22



Scharfſinn auszubilden und in Berührung mit den Haupt⸗

perſonen jener Zeit über das Unitarſyſtem und die Cen—

tralgewalt ſich manche Erfahrung zu ſammeln die noch

in den letzten Zeiten ſeines Lebens ihn gegen die Ideen

einer auf dem Wegeeines eidgenöſſiſchen Verfaſſungs—

rathes zu erreichenden Bundesverfaſſung mit Mistrauen

erfüllen mochten.

Schon durch ſeine Anſtellung, mehr aber noch durch

innern Wiſſensdrang und durch das aufgeregte politiſche

Leben im Allgemeinen aufgefordert, machte ſich Eduard

Pfyffer nun mit den Staatsverhältniſſen überhaupt, und

dem Rechtsfache insbeſondere bekannt, wozu ihm das Stu⸗

diumderGeſchichtefürihn ſtets eineangenehme Erho—

lung, vorzügliche Hülfomittelandie Handbot..

Als bald darauf die Heloetik der Mediation wich

fand unſer E Pfyffer zur Ausübung des praktiſchen Rechts—

faches um ſo mehr Gelegenheit, als er in das Geſchäfts—

büreau der Gebrüder Gloggner eintrat, und daſelbſt als

Advokat ihre Rechtsgeſchäfte beſorgte bis zum Jahr 1810,

wo er daſſelbe verlied um auf eigene Rechnung als Ad⸗

vokat aufzutreten. — —

Vor der framzoſiſchen Revolution befand ſich, wie der

politiſche Zuſtand überhaupt, ſo auch das Rechtsfach ins⸗

beſondere in dem Zuſtand der tiefſten Verſunkenheit. Da—

mals war den Fürſprechen nur das Auftreten vor den

niedern Gerichten und der landvögtlichen Audienzgeſtat⸗

vVor dem taglichen Rath ſo wievor Räth und Hun—

dert, deroberſt richterlichen Gewalt jener Zeit verthei⸗

digten einzelne Rathsglieder meiſt um ſchweres Geld die

Sache der Partheien. Nach vollendetem Vortrage ſetzte

ſich der Anwalt wieder als Richter anſeine Stelle Wei⸗

bel anliſten, Sekretäre und Subſtituten ſtrekten ihre

Hand beufalls nach Geld aug und verkauften wie die

Anwaͤlte Gunſt und Ungunſt an die Parthelen. — Zur

Zeit der helvetiſchen Republik verſchwand zwar das gröbſte

dieſes heilloſen Verfahrens, aber während dem ſtürmiſchen

XR
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uebergange mochte in dieſer Beziehunggeſetzlich nichts

beſſeres feſtgeſtellt werden. Erſt die Mediationsregierung

ſetzte der allgemeinen Verwirrung einige Schranken. Nur

patentirten Advokaten wurde jetzt vor den Amtsgerichten

und dem Appellationsgerichte aufzutreten geſtattet wel—

ches letztere den Prokuratoren die Patente ertheilte. Ein

ſolches beſaß auch E. Pfyffer, der ſich von nun an, mit

raſtloſem Eifer dieſem Berufe widmete, und wegen ſeinem

Talente, ſeinen Kenntniſſen, ſeiner Beredſamkeit vor Gericht,

und wegen ſeinem leutſeligen Betragen gegen Jedermann,

ſich bald einen großen Kredit erwarb. Ein unbedingtes

Vertrauen verſchaffte ihm aber ſeine Redlichkeit, mit der

er den Dürftigen gegen den Reichen unterſtützte, wenn

das Recht aufſeiner Seite war, hingegen zweideutige oder

offenbar ungerechte Händel von der Hand wies. Seine

Vertheidigungen für Unglückliche, die der peinlichen Ge—

Achstbarkeit anheimgefallen, lieferten ſtetsfort den Beweis,

daß Er Pfyffer auch in dem Verbrecher noch den Men—

ſchen achte,und deſſen Schickſale möglichſt zu lindern be—

müht warDie Menge der damaligen Rabbuliſten und

Zungendreſcher wies er in ihre Schranken zurück; junge

Männer hingegen, die ſich mit Eifer dem Rechtsfache

widmeten, fanden an ihm einen weiſen und menſchenfreund⸗

lichen Führer, wodurch der Advokatenſtand ſich allmählig

auf eine ehrenvolle Stufe erhob. Allein erſt imJahr

1814 geſchah es auf eine bleibendeWeiſe durchdie von

E. Pfyffer entworfene noch jetzt mit geringen Abände—

rungen in Kraft beſtehende Advokatenordnungwelche all⸗

mahlig die das Recht ſelbſt höhnenden Afteradvokaten in

den Hintergrund ſchob,/ und der —— Vergeſſen⸗

heit überlieferte.
In dieſem Berufe fand E— Pfoffer Anlaß ſich über

alle Verhältniſſe des Kantons in politiſcher und ökono—
miſcher Beziehung vielfache Erfahrungen zu ſammeln Ge—

brechen und Vorzüge aͤller Art aufzudecken, und mit dem

Bildungszuſtande des Volkes, ſeinen Bedürfniſſen und An-



— 8—

ſprüchen genau vertraut zu werden. Inzwiſchen erſchien
das Jahr 1814. —

Im December 1818betraten die Allirten, nicht ohne

den Verrath ſchweizeriſcher Intriguanten, nach dem eige—
nen Ausdrucke des ruſſiſchen KaiſersAlexander, unſer Ge—
biet. Die Mediationsakte wurde umgeſtürzt. Ein und
zwanzig alte Patrizier von Luzern, die im Jahr 1798 ihre

lang uſurpirte Gewalt freiwillig in die Hände des Volks

zurückgelegt hatten, forderten damals die Herrſchaft als
ein ihnen von Geburtswegen zuſtändiges Recht von der

Mediationsregierung zurück, und ſuchten die Bürgerſchaft
von Luzern in ihr Intereſſe zu ziehen. Die Mediations—

regierung ihrem Eide getreu, wollte aber die Rechte des

Kantonsnichtſo leichtfertighinopfern und wies dieſchmäh⸗
liche Anforderung zurück. Die Aufregung in der Stadt

Luzern wurde künſtlich vergrößert und unterhalten. E. Pfyf⸗
fer, der ſich am 18. Herbſt 1813 mit einer bürgerlichen
Tochter Marianne Schobinger verehlicht hatte zählte ſchon
der Mesalliance wegen, obwohl von Geburtein Patrizier,

zu den Bürgerlichen. Es erfolgte der 16 Febr. 1814 mit

all ſeinen denkwürdigen Gewaltthaten, geleitet durch den
eidvergeſſenen Amtsſchultheißen jener Zeit undendete mit

der Einkerkerung der bedeutendſten Regierungsmitglieder
und mit Aufſtellung einer proviſoriſchen Regierungskom—

miſſion aus den bekannten 12 Männern der StadtLuzern,

unterdenen wir freilichmitErſtaunen auch unſern E. Pfyf⸗
fer erblicken Schon früher war derſelbemitBr Gloggner
als Abgeordneter derBürgerſchaft, neben Repreſentanten
des Patriziats und Kommiſſarien der Regierung bei dem

Bundespräſidenten von Rheinhart in Zürich,um einenVer—

faſſungs-Vorſchlag für den Kanton Luzern anzuhören, den

Schultheiß Rüttimann, gegen den Auftrag ſeiner Regie—

rung, und ſelbſt wider die Anforderung der fremden Mi—

niſter, dienur Aufrechthaltung der Ruheund Ordnung,

und keine Verfaſſungsabänderung verlangten, unter der
Hand, und imRücken ſeiner Kommittenten vorbereitet
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hatte. Dieſer Entwurf wurde ſpäter als Verfaſſung des
Kantons Luzern proklamirt, und iſt hinreichend in Ur⸗

ſprung, Tendenz undFolgen bekannt.

Wenndie Proklamation der Zwölferkommiſſion vom

16. Februar, bekanntlich das Produkt Rüttimanns, die Ten—⸗
denz, dasalte Regiment wieder zurückzuführen, übel ver—⸗

hehlteund den Umſturz der rechtmäßigen Regierung als

dieBeſeitigung eines proviſoriſchen Zuſtandes erklärte,
und wenn das Fabrikat des Hrn. Franz Bernard Meyer

vom 28. Februar, nach ſechzehn Jahren des Seufzens

zum erſtenmale ſich wieder an die „ehrſamen, ehrbaren,

beſonders lieben und getreuen Angehörigen“ wendet; ſo

kömmtin dieſer letzteren Proklamation doch neben vielem

Harten die Stelle vor: „Esgibt kein getrenntes Intereſſe
„mehr, ſondern nur ein Allgemeines das der Stadt und

des Landes welchesgemeinſchaftlich im öffentlichen
Wohlſtande und in Beförderung der fortſchreitenden Cul—

tur befriedigt werden ſoll. Dieſem letztern Ausſpruch
blieb E. Pfyffer wie wir ſpäter ſehen werden vorzüglich
getreu, während die damalige Mehrheit von Schultheiß,
Klein und Großen Räthen, ſo man nannte die Hundert
der Stadt und Republik, die Sachenichtrecht ernſtlich

genommen haben mögen, ſintemal ſie auch nachher noch
an der Wiederherſtellung der dreizehnörtigen Eidgenoſſen⸗

ſchaftſammt der gemeinen Vogteien, unterdem Namen von

Generalitätsländern arbeiteten,und von der Verwirklichung
ihrer Plane träumten. —

Wennder Umſchwung der Dinge im Jahr 1844 im
allgemeinen die politiſchen Rechte des Volks vernichtete,

und wenn wir uns freuen würden, unſern vielgeſchätzten
und vielbeweinten Freund nicht unter den damals mithan⸗
delnden Perſonen zu erblicken, ſo war ſein Auftreten in

der damaligen Zeit, bei allem Unheil derſelben, für den

Kanton Luzern ein glückliches Ereigniß. Ohne ihn wäre

des unhaltbaren Alten noch mehr zurückgekehrt, ohne ſeine

klare Anſicht der Dinge, ohne ſein unabläſſiges Beſtreben
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nicht blos der Leidenſchaft zu fröhnen, ſondern das Ver—
dienſt all überall anzuerkennen, bei den Bürgern der Stadt,

wie bei den Einwohnern des Landes, wären die damals

von der Zwölferkommiſſion ausgegangenen Großrathswahlen

in einem noch weit ſchlimmern Geiſte ausgefallen. Schon

damals foderteE. Pfyffer mit Kraft, anerkannt geſchickte und
bedachtſame Männer zur Regierung von Stadt und Land,

auf daß Gerechtigkeit walte, ohne welche er wohleinſah—

daß keine Regierung auf die Dauer beſtehen könne, und

amallerwenigſten eine Regierung, deren rechtmäßiger Ur⸗

ſprung ſo leicht in Zweifel gezogen werden konnte. So

betrübte es denſelben tief, daß Herr Altſchultheiß Krauer
nicht mehr in die neue Regierung berufen wurde, da er

doch die Seele der Mediationsregierung war, und dem

der Kanton Luzern in Hinſicht des Erziehungsweſens nicht
weniger, als in Feſtſtellung der kirchlichen Verhältniſſe zu

verdanken hatte. Seine Anſichten fanden aber bei dem

harten Sinn der damaligen Regenten nur geringen An—

klang, obſchon man keine Gründe gegen ſie aufzuſtellen
vermochte.

Indeſſen war der Kanton Luzern nichts weniger als

beruhigt. Noch lange Zeitbefürchtete man in der Stadt

einen Ueberfall vom Lande her, und hatte Maßregeln zur
kriegeriſchen Abwehr in Bereitſchaft. In alle Aemter

wurden Regierungskommiſſarten abgeordnet, theils um das

Volk zu beruhigen, und der neuen Ordnung der Dinge
Eingang zu verſchaffen, theils um den Geſchäftsgang der
Beamteten zu leiten und zu kontrolliren — als oberſte

Vollziehungsbeamte der Regierung. E.Pfyffer wurdeins
Entlebuch abgeſchickt. Im Heumonagtdeſſelben Jahrs wurde
er als Oberamtmann für dieſes Amt bezeichnet, woer

bis zu Anfang des Jahrs 1817 verblieb und dieſe bedeu—

tungsvolleBeamtung zur allgemeinen Zufriedenheit beſorgte,
ſo daß erdie Achtung und Liebe aller Entlebucher beſaß,

und ſein Abzug allgemein bedauert ward. Die Entlebucher

behaupten noch jetzt, E.Pfyffer habe ihnen während ſeiner
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kurzen Amtsdauer mehr Gutes geſtiftet, als alle Ober⸗

amtmänner bis 1881 zuſammen genommen.

Zu Ende des Jahrs 1816 hatte E. Pfyffer bei der

Schultheißenwahl neben Herrn J. K. Amrhyn 42 gegen 58

Stimmen ſo ſehr ſtund er bei dem großen Rathebereits

im Anſehen und Kredit.

Als um dieſe Zeit Hr. E. Pfyffer ſeine Stelle als Ober⸗

amtmann imEntlebuch nederlegte um die in den Wirren

der Zeit ſich nur muhfam zu einer geregelten Verwaltung

hinaufarbeitende Regierung mehr unterſtützen zu konnen

und um die noch uͤberall waltende Spannung wenlgſtens

durch eine gute Adminiſtration zu mindern, wurdeer in

den Rath der kirchlichen und geiſtlichen Angelegenheiten,

und in den Erzlehungsrath verſetzt. So Treffliches er vor⸗

zůglich im Erziehungsweſen geleiſtet, und darin wohl ſeine

Hauptverdienſte um den Kanton zu ſuchen ſind, ſo ſprach

ihn dieſer neue Wirkungskreis anfänglich ſo wenig an,

daß bieerſelbſt irgendwo geſteht, er gerne mit einem

Indern Mitgliede um ſeine Anſtellung in einem andern

Dikaſterium getauſcht hätte. Aber als dieſes nicht ge—

ſchehen konnte, unterzog er ſich dem Rufe ſeiner Regie—⸗

rung. Manklagte damals überden Zerfall des Schul⸗

weſens man wollte die in neuern Zeiten entſtandenen

nterrichtsnſtalten wengſtens erhaltenund zu dleſem

Ende wurde die Stelle eines Referenten wieder herge⸗

ſtellt. Der Erziehungsrath drang in Herrn Pfyffer dieſe

Slelle zu üͤbernehmen. Aberererkannte die ſich ihm ent⸗

gegenthürmenden Schwierigkeiten nur allzuwohl, indeſſen

er unterzog ſich und warf ſich von nun an ganz in dieſe

Sphaͤre Die Jahre 1818 und 1810waren fruchtbar an

Imfaſſenden Berfügungen deren Zweck die Förderung und

Vervollkommnung des Erziehungsweſens war. Pfyffer war

de Seele deſſelben. Manche der beſſern Einrichtungen

der Medlatlonszeit waren bereits wieder untergangen; die
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Wahlen der Schullehrer, die früher von den Pfarrern und

Gemeindsbeamten abhingen, waren nicht immerdie glück—

lichſten, indem Verwandte von dieſen, und Schmelchler
von jenen gar oft eine Stelle erhielten, wozu nur Fähig⸗

keit, Eifer und ausgezelichnete gute Sitten hätten empfeh—

len ſollen. Deßwegen lag das Schulweſendarnieder, und

ſeit der Mediation verwaiſet, bis endlich E. Piyffer daſſelbe
wieder zur Hand nahm.

Im allgemeinen betrachtete Herr E. Pfyffer dasErzie⸗

hungsweſen nie als etwas Abgeriſſenes für ſich allein Be—

ſtehendes im Staate, ſondern immer in ſeiner innigſten

Verbindung mit der allgemeinen Wohlfahrt undinsbe⸗

ſondere in Beziehung auf das Armenweſen, welchesletztere

er nur dann zu heben, und der Armuth nur dann gründ—

lch abzuhelfen glaubte, durch Veredlung des Menſchen

auf dem Wegeeiner beſſern Erziehung.

Eine hoͤhere Bildung im Vaterlande thut noth,“ ſprach

er als Präſident der ſchweizeriſchen gemeinnützigen Ge—

ſellſchaft im Jahr 1826. „Iſt einmaleine ſolche in un⸗

ſerVaterland eingedrungen und ſind derſelben die Staats—

manner undReligionsdiener wirklich theilhaftiggeworden,

ſo wird auch der Volksunterricht um ſo ſchöner aufblü⸗

benundſch allenthalben entfalten. Die Furcht vor

einer Ueberbildung, die Beſorgniß, daß die Menſchen

uklug und zu geſcheut werden möchten/ und der Glaube,

„daß Unwiſſenheit und Rohheit, die kräftigſten Stützen

„der bürgerlichen und kirchlichen Ordnung ſeien werden

„vollends ſchwinden, und der Ueberzeugung weichen, daß

„die vom Schoͤpfer den Menſchen eingepflanzten geiſtigen

Gaben moͤglichſt entwickelt und der Menſch, der eine

unſterbliche Seele und ſomit eine hohe Beſtimmung in

„ſich trägt, möglichſt veredelt, und gehoben werdenſollte

Für dleſe höhere Bildung im Vaterlandewie für

das Volksſchulweſen war E, Pfyffer gleſch ſehr begeiſtert.

Hatte er auch uͤber höhere wiſſenſchaftliche Anſtalten ſelbſt

nicht ſtets die wunſchbaren Kenntniſſe ſo ſuchte er ſich
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doch über das Ausführbare derſelben vorerſt bei Sachver⸗
ſtaͤndigen zu berathen, und immer warer unter denjeni⸗

gen, welche eine Verbeſſerung auch der höhern Erziehungs—

anſtalten im Kant Luzern bezweckten. So wirkteer vor⸗
züglich zur Anſtellung des Hrn. Dr. Trorler als Lehrer
der Philoſophie und Geſchichte, zur Errichtung eines Lehr⸗

ſtuhls des Rechts, der Naturgeſchichte und zu einem ver⸗
beſſerten Gymnaſialunterricht; was aber alles zum größten

Theile in den Jahren 1821 und 1822 durch die Anfein⸗

dungen einer alleBildung und Wiſſenſchaft niedertretenden
Parthei vernichtet wurde.

DaseigentlicheVerdienſt unſeres Herch E. Ploffer bil

detaber die Hebung unſersLandſchulweſens. Das weſent⸗
lichſte Mittel, daſſelbe auf einen höhern Grad der Ver—

vollkommnung zu bringen, ſuchte Pyfffer ganz richtig in der
Anſtellung fähiger Lehrer, und in ihrer beſtmöglichen Aus—

bildung. Auf ſein Anrathen wurden Muſterſchulen auf—
geſtellt, in welchen die jungen Schullehrerkandidaten ſich
vorbereiten, und vorläufig praktiſche Begriffe und Kennt—
niſſe ſammeln konnten; und auf ſein Betreiben wurde das

Landſchullehrer⸗Seminar erweitert, der Lehrkurs auf drei

Jahre vertheilt, überhaupt zweckmäßiger eingerichtet und
zu dieſem Behufe ein eigens hiefür gebildeten Direktor

aufgeſtellt — Bls zum Jahr 1821 erhob ſich das Land⸗
ſchulweſen ſichtbar, doch ſtanden unſereSchulen damals

nach Herrn Pfyffers eigenen Angaben weit hinter denje⸗

nigen von Zürich zurück, wetteiferten blos mit einem
Theil derjenigen vom Aargau und wurden, wer ſollte es

glauben ſelbſt von — Schulen des Kantons Zug
übertroffen.

Dernie raſtende Menn; das Ziel einer bbhern Aus⸗

bildung des Schullehrerſtandes ſtets verfolgend, ſah aber

nur zu bald ein daß die Anleitung in den Muſterſchulen,

und der auf eine nur kurze Zeit beſchränkte Unterricht

im Lehrerſeminar nicht genügen könne, ſondern daß auf
Mittel und Wege zu denken ſet, wie die Lehrer tliefer in
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das Weſen ihres Berufes eindringen, und ſich auch mit

demjenigen bekannt machen ſollen, was anderwärts im

Fache des Volksſchulweſens gefodert und geleiſtet wird.

Dieſem Bedürfniſſe abzuhelfen, dachte Pfyffer lange

nach. Er beſprach ſich darüber mit den damaligen Schul—

inſpektoren. Aber dieſe waren wiediegeiſtlichen Herren

gewöhnlich, rath⸗ und thatlos. Dieeinten woll ten Bü—
cherankäufe durch den Staar, wasnicht erhältlich gewe—
ſen wäre, die andern noch weit unthunlicher, durch Abzüge
von den Schullehrergehalten beſtreiten.— Da entſchloß

ſich Hr. Pfyffer den bereits gebrachten Opfern noch ein
weiteres zu bringen nämlich aufſeineKoſteneine kleine
Sammlung pädagogiſcher Schriftenaufzuſtellen, denſelben
einige Werke über vaterländiſche Geſchichte betzufügen,

und die unentgeldliche Benutzung dieſer Bücher jedem

Schullehrer unter der Bedingniß zu geſtatten, daß er ein
Buch laänger nicht als einen Monatbeiſich behalten dürfe,
und daſſelbe unbeſchädigt zurückzuſtellen habe.

Dieſe wahrhaft edle Abſicht, über die jeder Freund

der Erziehung und des Vaterlandes nurſich freuen konnte,

fand aber bald die gehäſſigſten Anfeindungen.
In unſerm Vaterlande lebt ſeit alten Zelten eine

fſinſtere Macht, welche aller Aufklärung feind, aller Ver—

beſſerung in Kirche und Staat gram, anſtatt, wie es ihre

Pflicht wäre dieſelben im Geiſte des Chriſtenthums zu

unterſtützen, ſtetsfort mit dem unaufhörlichen Geſchrei von

Religionsgefahr und Untergrabung des chriſtkatholiſchen

Glaubens, die beſten Abſichten verdächtigt, und die vor—

trefflichſten Männer durch ſchwere und gewiſſenloſe An—

ſchuldigungen anzuſchwärzen und im Vertrauen des Volks

herabzuſetzen bemüht iſt. Dieſe feindliche Gewalt, beſte-

hend ſelbſt, man darf es kaum ſagen aus einem wahrhaft

unwürdigen Theile des Klerus trat in jener unſeligen

Zeit auch gegen unſern Pfyffer mit einer Unverſchamtheit

auf die in der Geſchichte ihres Gleichen ſucht.

Ermuthigt durch den Gang der europäiſchen Angele⸗
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genheiten überhaupt, woalle Freiheit darniedergedrückt,
in den deutſchen Staaten allgemeiner Krieg gegen die

ſogenannten demagogiſchen Umtriebe geführt und in der

Schweiz die ſchmählichſte Unterwürfigkeit gegen die Be—

fehle der bl. Allianz als Staatsgrundſatz aufgeſtellt, im

ganzen Welttheil der Abſolutismus befeſtigtwurde; und

kühn gemacht durch bereits erfochtene Siege gegen Dr.

Troxler und die Einführung eines verbeſſertenSchulplans

in Luzern, formirte dieſe ſinſtereGewalt nun die ſchretendſte

Anklage gegen den damaligen Referenten E. Pfyffer,

und rechnete um ſo zuverläſſiger auf einen gewiſſen Sieg,

auf die Entfernung deſſelben vom geſammten Erziehungs—

weſen, und auf Unterdrückung aller Aufklärung wegen der

kurz vorher ſtattgefundenen Vorfälle. Es ward nämlich
E. Pfyffer am 28. December 1821 durch den Kleinen Rath

aus dem Erziehungsrathe ausgeſtoßen, und an deſſen Stelle

mit 18 gegen 18 Stimmen Hr. Staatsſeckelmeiſter Franz

Bern. Meyer ernannt worden, und derErziehungsrath,
welcher dieſer Ausſtoßung ungeachtet den E. Pfyffer ſofort

wieder zum Reſerenten über das Landſchulweſen bezeich—

nete, erhielt am 24. Jänner 1822 harte Vorwürfe, und

am 22. Februar darauf wurdein einer ſtürmiſchen Sitzung

der aufrichtige Schweizerbote verboten, weil er die Lu—⸗

zernerAngelegenheiten etwas freimüthig und wohlerfahren

beſprochen hatte, wogegen ſich nebſt ſeinen Freunden,
Herr E. Pfyffer zu Protokoll verwahrte; überhaupt verſuchte
umdieſe Zeit die Mehrheit des tägl. Raths guch in Lu—
zern ein kraſſes Syſtem der Gewalt einzuführen.
Schon im Laufe des Weinmonats 1822 erhielt Hr—

ES Pfyffer durch einen der Schulinſpektoren die Kunde daß
in den Augeneiniger Geiſtlichen mehrere Bücher der im

gedruckten Kataloge der Schullehrerbibliothek verzeich—

neten Werke anſtößig ſeten,worauf ſich Hr. E. Pfyffer Zeit

und Umſtände wohl ins Auge faſſend, ſich ſchon am 8. Win⸗
termonat zum biſchöflichen Kommiſſar Salzmann verfügte,

und ihm die Anzeige machte, daß er nun mehrere der
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verdächtigten Bücher aus der Bibliothek entfernt habe,
um allen Reklamationen, die etwa gegen ihn erhoben

werden könnten, vorzubeugen was der hochw. Kommiſſa—⸗

rius auch den Kapitelvorſtehern miehete noch ehe ſie

ihren Angriff begannen.
Allein der Krieg war beſchloſſen Am St. Conrads

tag, den 26. Wintermonat 1822, überreichten die Kapi—

telsvorſteher Niklaus Schallbretter, Martin Wiſſing, Joſt
Bern. Häfliger und Karl Meyer, Namens der Kantons—

geiſtlichkeit, welche in der Haſt und ſelbſt nächtlicher Weile

in den Kapiteln und Regiunkeln verſammelt wurde ohne

ihr die angeſchuldigten Bücher vorzulegen, mit einem ful⸗
minirenden Begleitſchreiben an den biſchöfl. Kommiſſarius
eine Denkſchrift zu Handen vonSchultheiß undtägl. Rath
der Stadt und Republik Luzern, welche Herr Salzmann

ſchon am 30. November unter dem Titel einerwahrhaft

apoſtoliſchen Denkſchrift“ der Behörde übermachte
In dieſem Memorial werden allvoderſt die Schulleh—

rer als Männerdargeſtellt, die „ſich weder durch Talent

noch Fähigkeiten über die Gemeinheit erheben, und nicht

im Stande ſind, das Falſche vondem Wahren zu un—

terſcheiden die nicht in die Klaſſeder Gelehrten gehö⸗

ren; die ſich vom Volke durch nichts unterſcheiden, als
„daßſie richtiger leſen, ſchreiben und rechnen können,

Fallenfalls verſtehen, was ſie leſen, und geſchickt ſind,

das Geleſene durch Erklären wieder an Mann zu brin—

„gen. Solchen räſonnierſüchtigen unwiſſenden Leuten,

„fährt das Memorial fort, werden nun durch den Refe—

renten Bücher theils geſchenkt, theils zum Leſen aus der

Iſchon berührten Bibliothek abgereicht, die keine Gele—
genheit außer Acht laſſen, nicht nur die kathol. Kirche,
hre Dogmenundihre Verfaſſung feindſelig und hämiſch
Iuerklären,ſondern jedes Glaubensbekenntniß bei Seite

„ſetzend, alle geoffenbarte Religion verläugnen und unge—

„Icheut Unglaube predigen“ — Dannwerdenalsſolche
Schriftſteller bezeichnet Heins Angelegenheiten des
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Volksſchulweſens Steffanis baierſcher Schulfreund,
Schlezes Dorfſchule Wagner's Syſtem der Erzie—
hung und endlich Zſchokkes Schweizerlandsgeſchichte,
von der geſagt wurde, daß ſie aufs neue den katholiſchen

Glauben und die Kirche aufdie frechſte Weiſe entſtelle⸗

und verächtlich mache.
„Waskannaber“, ſagt die Denkſchrift, Anſchuldi⸗

gungen auf Anſchuldigungen häufend, „was kann das
„Ziel und Endeeiner ſolchen Leſeanſtalt ſein, als nach—

„dem man das Verderbniß des Irr- und Unglaubens in

die Schullehrer gebracht, daſſelbe durch dieſe wichtige
„Menſchenklaſſe vollends an das ganze Volk zu bringen.
„Das ganze Volkſoll unkatholiſch werden, ja wohl un—⸗

„gläubig. Nicht nur aus den Tabernakeln ſoll Chriſtus
verſtoßen werden, was ſchon die Reformatoren des

„XVLJahrhunderts gethan, ſondern aus jeglichem Herzen
„ſoll ſeine Gottheit, und aus jeglichem Mundeſeine

„göttliche Lehre weichen. Soweit haben esdie neueſten
„Reformations Helden und namentlich die angeführten
„Schriftſteller gebracht, ſo weit ſoll durch ſie vermittelſt
„der Schullehrer das ganze Volk durch eine ſolche Auf⸗

klärerei gebracht werden! Hat der Referent einmal die
„Koſten und Mühe darauf verwandt, ſo will er ganz ge⸗

„wiß daßdie Bibliothek auch benutzt und geleſen werde;
Fer will, daß ſie verſtanden und aufgefaßt werde, er will,

„daß die Schullehrer nach den darinenthaltenenLehr⸗

meinungen ſich bilden und der erhaltenen Bildung gemäß

„wirken; lehren und bilden die ihnen anvertraute Jugend.
Wozu ſonſt eine Bücherſammlung für Schullehrer? —
Nachdem die Kapitelsvorſteher nach vielen und weitläufigen

Deklamationen erklärt hatten, daß die Kleriſei beiſolchem
ſchonungsloſen Eingreifen in das Hetligthum der Menſch⸗

heit nicht länger ſchweigen könne und dürfe drohen ſie
amEnde noch, „ſie werden bei fruchtlos gebliebenen Pri⸗

„vatermahnungen der vom Gifte angeſteckten Schullehrer

„offen von der Kanzel herab gegen ſolche Schulen und
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„warnen, als gegen eine verpeſtete Anſtalt, in der die

„Kinder nur zeitliches und ewiges Verderben berholen ꝛxc.“
Gegen dieſe leidenſchaftliche, in 33 Abſchnitten ab—

gefaßte Anklage, vertheidigte ſich E Pfyffer mit einer Ruhe,

Würde und Mäßigung, welche nur das Bewußtſein eines

ſchuldloſen edlen Handelns und das Vertrauen auf ein

ewiges Recht, eingeben können, in einer an die vereinten

Rathsabthetlungen des Staats und Erziehungorathes vom

zweiten Jänner eingereichten denkwürdigen Zuſchrift, welche

in ihrem ganzen Umfange der Publizität überliefert zu
werden verdient. Er wies den Anklägern nach, daß die

meiſten ihrer Klagen von ſelbſt wegfallen, da ſchon vor

Einreichung ihrer Klage die anſtößigen Bücher ſeien ent—
fernt wordenwas ihnen laut eigenem Geſtändnißdurch
den Kommiſſarius zur Kenntniß gekommen ſei. Er bewles

aus den angeklagten Schriften, daß Hein kein Socinta⸗

ner, ſondern ein enthuſtaſtiſcher Verehrer des Chriſten—

thums ſei, und daß die Herrn wohl nur einige Rezenſionen

im Katholiken“ nachgeleſen, die Werke aberſelbſt nicht
durchgangen hätten. Sogar die Schriften von Schlez

die durchaus nichts Anſtößiges enthalten,habeer dennoch

entfernt, um ſich keinen Angriffen auszuſetzen. Er zeigte
ferners, daß das als Preis ausgetheilte, und jetzt eben⸗

falls angefeindete Leſebuch zum I9ten Male aufgelegt,

und ſeit 20 Jahren im Kant. Luzern von den Erziehungs⸗

behörden als Preis ſei ausgetheilt worden, aber bis zum

Jahr 1821 noch keine Anfeindungen erlitten habe. —

WagnersSyſtem der Erziehung werdeernicht entfer⸗

nen und ebenſo wenig des Schweizerlandes Geſchichte von

Zſchokke, indem darin die Kirchentrennung ſogar mit mehr
Schonungbehandelt ſei, als ſelbſt in des verewigten Seckel⸗

meiſter Balthaſars Schriften geſchehen. Kenntniß der Ge—

ſchichte des Vaterlandes ſei für die Lehrer etwas unentbehr⸗

liches, nur dann wennjeder Schweizer, ſei er Städter oder

Bauer, wiſſe, was ſeine Väter für Freiheit und Vaterland
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litten, wie harte Kämpfe ſie dafür beſtanden werde auch
er Freiheit und Vaterland zu ſchätzen wiſſen, und für die
Erhaltung dieſer theuerſten Güter weder Opfer noch Ge—
fahren ſcheuen. Umſonſt werden wir unſere Zeughäuſer

füllen, umſonſt mit großen Anſtrengungen unſere Mili—

täreinrichtungen vervollkommnen, wennnicht Liebe zur
Freiheit und zum Vaterlande unſere Jugend durchglühe

Die Inſpektoren, welche neben den Kapitelsvorſte⸗

hern durch den bekannten Pfarrer und jetzugen Dekan

Meyer in Williſau ebenfalls mit verſchiedenen Klagen
eingekommenwaren, fertigte Herr E. Pfyffer, nachdem er die
ſpeziellenKlagen aufs gründlichſte widerlegt hatte, noch

folgendermaßen ab: IIch betrachte dieſe zweite Denk—
Ichrift als ein kleines Hülfskorps, welches den Angriff,
„den die Hrn. Kapitelsvorſteher auf mich zu machen für

gut fanden gleichzeitig unterſtützen ſollte. Ichfinde

„mich durch dieſe Taktik vollkommen überzeugt, daß dieſe
„Herren ſelbſt die Unzulänglichkeit ihrer gegen mich ge⸗

brauchten Waffen gefühlt haben mögen und ſomit eine

Fſolche Diverſion von einer andern Seite anzuordnen für
„noͤthig erachteten.“

Ungeachtet deſſen durfte der damalige tägliche Rath,

oder vielmehr er wollte die hohe Geiſtlichkeit nicht ab—

weiſen, ſondern ertheilte dem Hrn. Er Pfyffer das hoheit⸗

liche Mißfallen trug der Schulkommiſſion eine nochmalige
Durchſicht und Saäͤuberung der Lehrerbibliothekauf; ver⸗

bot alle Schullehrerkonferenzen als gefährlicheZuſammen⸗

künftedoch durfte Pfyffer die alſo von Ketzerel geſäuberte

Bibliothek, die ſein Eigenthum war, wieder an dte7
lehrer ausleihen.

Das Ganzeendete mit einer Denkſchrift des biſchof
lichen Kommiſſarius Namens der Kapitelsvorſteher und
der Kantonsgeiſtlichkeit für die an den Tag gelegte lan—

desvaterliche Sorgfalt für das cerreronaweſen des
Kantons.

Für all dieſe Kränkungen wurde E. Pfyffer durch die



— 0 —

lebhafte Theilnahme aller vernünftigen Kantonsbürger,
ſowie durch ſein eigenes frohes Bewußtſein entſchädigt.
Und wie jene Kränkungen ihn nicht vermochten, von ſei—

nem einmal angeſtrebten Ziele ſich zu entfernen, alſo

munterte der allgemeine Beifall ſeiner Mitbürger ihnauf,

ungeſcheut, jedoch immer mitdererforderlichen Umſicht

und Klugheit die Fortſchritte im—zu be⸗
thätigen.

Die Schullehrer des ganzen Kanonsſchaͤtzten in

E. Pfyffer einen Vater und Rathgeber in allen Verhaltniſſen
Sie alle waren ſeine Freunde; er kanntealle perſonlich,

beſuchte die Schulen von allen, um ſich ſelbſt und mit
eigenen Augen von ihren Leiſtungen und dem Stande der

Schulen zuüberzeugen;jederLehrerofneteihm ſeine Her⸗

zensangelegenheiten, Kümmerniſſe undBeſchwerden. Ihre

ſpeziellſten Verhältniſſeblieben ihm kein Geheimniß. Dabet

erhob ſich das Primarſchulweſen ſichtbar von Jahr zu Jahr.

Die Früchte des dretmaligen Lehrkurſes ſtengen an durch—

zublicken. Ein neues Bedürfniß nach höherer Ausbildung

der aus den Primarſchulen austretenden fähigen Knaben
wurde hie und da laut, mit ihm die Nothwendigkeit von

Sekundarſchulen. Mit Vergnügen ſahHr. E— Pfyffer wie

auf ſein Betreiben zuerſt in Sitzkirch, dann auch in Sur—

ſee und Sempach die fähigen Lehrer zuſammen traten,

um andenihnen eingeräumten Ferientagen abwechſelnd

eine Sekundarſchule abzuhalten. Mit ſichtbarer Freude
erſtattete er der landwirthſchaftlichen Geſellſchaft1826
ſchon überdieLeiſtungen der freiwilligen Sekundarſchule in

Hitzkirch einen Bericht, in welchem er darauf aufmerkſam

machte, daß die melſten Uebel, die uns drücken und die

weſentlichſten Hinderniſſe, die der Weckung und Verbrei⸗

tung des Gewerbsfleißes, ja ſelbſt dem gehoͤrigen Aunbau
der Erde entgegenſtehen, von der Unwiſſenheitund dem

Mangel an Einſicht herrühren. Im Wintervon 1827

auf 1828 blühten bereits funf vom Staate nicht bezahlte,
von denLehrern meiſtens freiwillig abgehaltene Sekun⸗
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darſchulen, beſucht von 90 Knaben, im Kanton Luzern
nämlich zu Hitzklirch Surſee Sempach, Reiden und

Schötz. Die von Dagmerſellen erlag den Angriffen der
finſtern Gewalt erſtand aber um ſo kräftiger zu Schötz
So ſehr hatte im ganzen Kanton die Liebe für höhere
Volksbildung alles Predigens dagegen ungeachtet, Wurzel
gefaßt, ſo daß Hr. E. Pfyffer in der landwirthſchaftlichen
Geſellſchaft von 1828 öͤffentlich ſprechen konnte:

„ Laſſet immerhin Menſchen gegen Vernunft, Bildung
»und Menſchenrechte klaffen, die ſo gerne die alte gute
„Zeit der Vorrechte, Unwiſſenheit und Rohheit zurück⸗
wünſchen! Sie mögen uns mit Recht ärgern, aber ſie
„ſollen uns nicht irre machen. Vielleicht waͤren ſie im
„Stande, augenblicklich das Fortſchreiten der Menſchheit
„zu ſtören, aber nie würden ſie ſelbes aufzuhalten undzu
hindern vermögend ſein. Denn einmal ſteht es mit der
„EGuviliſation und der Entwickelung der menſchlichen Kraͤfte
„auf einem Punkte, daß keine Rückſchritte denkbar ſind,
„undfrüheroder ſpäter das rollende Rad diejenigen zer⸗
„malmen wird, die unklug und unbeſonnen genug, daſ⸗
„ſelbe aufzuhalten verſuchen.“

Auf Hrn. E. Pfyffers Anregung erſtanden 1829 die im
Jahr 1828 durch den täglichen Rath verbotenen Schul⸗
lehrerkonferenzenunter einer neuen Form als pädagogiſche
Sektion der landwirthſchaftlichen GeſellſchaftUnd ſo
bereitete ſich endlich nach und nach fenes vortreffliche
Schulgeſetz vor, welches nach der denkwürdigen Verfaſ⸗
ſungsabänderung von 1829, im darauf folgenden Maimo—
nat des Jahrs 1880 erſchien als Ausfluß der geſammten
Grfahrungen unſers heute gefeierten Mannes. Dieſes Ge—
ſetz ſetztdem Wirken des Verblichenen die Kroue auf,
und ſichert ihm auch für ſpäte Zeiten noch die Anerken
nung und den Dank ſeiner Mitbürger. Ueber die Zweck—
mäßigkeit dieſes Schulgeſetzes herrſcht nur eine Stimme;
erſcheinen in demſelben auch noch Mängel und Lücken,
beſonders im Organismus der höhern Lehranſtalt, wo nach

3
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Anem dem Hrm. E.Pfyffer oft anklebenden Fehler mehr die

Perſonlichkeiten der damaligen Profeſſoren, als die Ge⸗

genſtände der vorzutragenden Doctrinen ins Auge gefaßt

Purden, ſo iſt dennoch das Ganze des Landſchulweſens,

de Einrichtung des Schulorganismus, die Stufenfolge

der Lehrgegenſtände, das Ineinandergreifen der Sommer⸗

Winter⸗ Repetitions- und Sekundarſchulen die Beauf⸗

ſichtigung derſelben durch beſondere Schulkommiſſtonen,

die geſetzlich angeordneten Lehrerkonferenzen ꝛc. überallen

Zodel erhaben. Eserfüllte unſern E. Pfyffer auch miteiner

unſaͤglichen Freude, auf einmal ſein früher ſo oft ange⸗

feindetes Streben am Ziele zu erblicken, wie er denn auch

hel manchem frohen Anlaſſe öffentlich in Trinkſprüchen,

oder ſonſt in Privatunterhaltungen mit ſeinen Freunden

ſeine Freude an Tag zu legen nicht ermüdete.

Auch nach Einführung der neuen Ordnung der Dinge

im Jahr 1831 verließ er dieſen Zweig der Verwaltung

nicht, obſchon ihn damals ſeine Stellung mehr zu den

eidgenoͤſſiſchen Angelegenheiten hinrief, denen er ſich auch

früher doch nicht ſo ausſchließlich als Geſandter auf meh⸗

reren Tagſatzungen gewidmet hatte Dasjüngſte Geſetz

überdieFortbildungsſchulen iſt ebenfalls ſein Werk, und

kurz vor ſeinem Tode warer es vorzüglich, der die Er⸗

richtung einer Gewerbsſchule für den Kant. Luzern am

eifrigſten betrieb indem einzig und allein durch eine

zweckmäßige Schule der Art, der Gewerbsflelß und die

Induſtrie überhaupt welche leider in unſerm Kantone

noch ſo ſehr darniederliegen, gehoben, und dem Stand⸗

punkte unſerer Miteidgenoſſen angepaßt werden kann—

 

Wenn Hr. E. Pfyffer ſelt 1817 vorzüglich demBolts

ſchulweſen ſeine Kräfte lieh, und von den Beſſern ſeiner

Collegen auch unter der Vierzehner⸗Regierung wie von

Hrn. Krauer, Amrhyn, Scherrer ꝛc im täglichen Rathe

nd ſoler vorzůglich durch ſeinen Bruder Dr. C. Pfyffer
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und Fürſprech Jak. Kopp im großen Rathe unterſtützt
wurde/ ſo unterſtützte er dagegen ſeinerſeits unſer verehr—

tes Mitglied den Hrn. Staatsrath Krauer in ſeinen Be—

ſtrebungen zur Hebung des Armenweſens. — Inallen

ſeinen Rathſchlägen und Anordnungen im Armenweſen
ging E. Pfyffer von dem Grundſatze aus, daß man der
Armuth nicht blos zu Hülfe kommen ſonderndieſelbe
wirklich ganz verſcheuen und vertilgen müſſe. Erleitete

die Armuth ab aus zwei Quellen, zu deren Verſtopfung
jegliche Verwaltung ihr Hauptaugenmerk zu richten habe.

Die Eine Quelle fand er in der Unwiſſenheit und Roh—
heit, die aus dem Mangel an Unterricht, und aus einer
verwahrloſeten Erziehung entſtehen. Die Andereer—

blickteer in nicht gehöriger Benutzung ſeiner eigenen

Kräfte ſowohl, als derjenigen der Natur, und daher in
einem Mangel an gehörigem Gewerbsfteiße überhaupt. Die
Verbeſſerungen im Armen- und Vormundſchaftsweſen,
welche durch das Geſetz von 1819 aufgeſtellt wurden, ſind

nächſt Hrn. Krauer, vorzüglich auchdem Hrn. E. Pfyffer
zu verdanken. — E. Pfyffer unterſchied aber ſtrenge zwi—

ſchen Armuth und Unvermögenheit. Unter Armuth ver—

ſtand er blos den gänzlichen Abgang von Glücksgütern,
unter Unvermbgenheit aberden Abgang der Mittel und
Kräfte, ſein Daſein durch Herbeiſchaffung der nöthigen
Bedürfniſſe mittelſt eigener Kraft zu ſichern. Armuth al—

lein ohne Unvermogenheit hatte nach ihm noch keinen

Anſpruch auf Unterſtützung. Wenn Pfyffer glaubte, daß

in Städten allgemeine Armen- und Waiſenhäuſer von
großem Nutzen ſeien, ſo zweifelte er dagegen, ob dieſel—
ben im Allgemeinen jetzt ſchon auf dem Lande gedeihen

werden, indemder Unterhalt einer ſolchen Anſtalt oft zu
koſtſpieligwerden, und der Mangel an tüchtigen Män—
nern, die mit Einſicht und Kraft ſolchen Inſtituten vor—
zuſtehen wüßten, nur zu bald fühlbar ſein dürfte

Vor allem aus aber muß nachſeinen Anſichten der

Staat die Oberaufſicht über das Armenweſen üben. In
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dieſer Stellung ſoll dann der Staat vor allem aus durch
weiſe Polizeigeſetze, Beſchränkung des Luxus, angemeſſene
Verbote von Lotterien, Einführung ihrer Beſtimmung ent⸗
ſprechender Vormundſchaftsgeſetze Ermunterung zur In⸗

duſtrie und zum Gewerbsfleiße u. ſ. w. der Armuth vor⸗

zubeugen ſuchen. Daneben ſoll er die Gemeindsbehörden

genau beaufſichtigen, damit ſie die Armen nach dem Geiſte
und Willen des Geſetzes behandeln; erſoll über die or⸗
dentliche Repartition der Steuern wachen, und ſomit auch

Einſicht vom Rechnungsweſen der Gemeinden nehmen; er
ſoll endlich, und dieſes war ſein fortlaufender Gedanke,
ſein ſtetes Augenmerk auf Verſorgungsanſtalten für Irr⸗
und Wahnſinnige, und unheilbar Kranke richten, indem

ſolche Unglückliche nicht wohl von einzelnen Gemeinden
auf eine ihrem Zuſtande angemeſſene Weiſe untergebracht
werden können, und für die der Staat, ſei es auf eigene
Koſten, ſei es durch partielle Beiträge der Gemeinden,
allein ſo zu ſorgen im Stande iſt, wie es die Menſchlich⸗
keit erfordert. Das verunglückte Projekt einer Irrenan—
ſtalt in Seeburg ſchreckte ihn nicht ab, aufs neue an die
Errichtung eines Kantonalſpitals zu denken. Das waren

unſeres E. Pfyffers Anſichten über das Armenweſen, wo—⸗
für er im Kanton Luzern bisher vielleicht noch zu wenige
Anerkennung gefunden.

Auf ähnlichen Grundſätzen der Humanität beruhten
E. Pfyffers menſchenfreundliche Anſichten über eine noch
weit unglücklichere, leider in unſerm Vaterlande noch ſehr
zahlreiche Klaſſeder Heimathloſen. Luzern war immerdar
auf allen Tagſatzungen bereit, das Loos dieſer Unglückli—
chen zu mildern, und Handzu ihrer endlichen Einbürge—

rung zu bieten. Bei der Reviſionskommiſſton des Jahrs
1832 war E. Pfyffer vorzüglich bemüht, Beſtimmungen
in den neuen Bundesentwurf zu bringen, welche den Hei—
mathloſen zu ſtatten kämen. Zur Zeitdesberüchtigten
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Gaunerprozeſſeß war E. Pfyffer auch die leitende Kraft

jenes Vereines edeldenkender Männer, welche ſich die Ver⸗

ſorgung und Erziehung der unſchuldigen Kinder der in

den Kerkern von Luzern ſchmachtenden Gauner und Hei—

mathloſen ſich zur angelegenſten Pflicht machten. Wohl⸗

thun dem Rothleidenden war ihm ſtets eine Freude, denn

ſein Herz kannte keinen Groll, wenigſtens kein andauern—

des Zürnen.

Neben dem Fache des Erziehungsweſens und des Ar⸗

men⸗ und Vormundſchaftsweſens beſorgte E. Pfyffer nebenbei

noch viele Geſchäfte. Vom Jahr 1821 an, bis zu ſeinem

Ende bekleidete er die mühvolle Stelle eines Polizeidirek-

lors des Kantons, und von 1821 bis 1827 warerüberhin

Oberamtmann des Amtes Luzern.

Betrachten

wir

unſern E.Pfyfferaufdemeigentlichen
politiſchenSchauplatze, ſowohl in den Angelegenheiten

des Kant. Luzern, als in denen des gemeinſamen ſchwei⸗

zeriſchen Vaterlandes, ſo können wir demſelben, wenn

wir auch nicht uͤberall mit ſeinen Anſichten und Grund⸗

ſaͤtzen einverſtanden ſind, unſere allgemeine Achtung nicht

verſagen.
Vor allem verdient an ihm geprieſen zu werden, daß

er ein Eidgenoſſe war im eigentlichſten Sinne des Wor—⸗

les; daß er vertraut mit der Geſchichte unſeres Vater—

landes vor allem die Freiheit zu achten und zu ehren

wußte, welche uns unſere Väter in mancher blutigen

Schlacht mit ihrem Herzblute erkauft, hinterlaſſen ha—

ben; daß er Feind jeder Unterwerfung unter die Befehle

fremder Fürſten, die Selbſtſtändigkeit und Unabhängigkeit

unſeres Vaterlandes liebte und wollte, und derſelbe jeder

gewaltthätigen Unterdrückung irgend einer Klaſſe von Bür⸗

gern entgegenarbeitete. Wenn er oft auch einige Vor⸗

ebe für die Vaterſtadt Luzern durchblicken ließ, ſo war

er weit davon entfernt, ſie zur Beherrſcherin des Kan—
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tons erheben zu wollen. — Sein Wahlſpruch wenigſtens

in den letzten Zeitenwar: „Freiheit gegründet auf Gleich—

„heit der Rechte, Unabhängigkeit und Einigkeit ſind die

„Grundpfeiler, auf welchen das Wohl unſeres Vaterlan—

„des ruht.“ — Mitder ihm angewohnten Mäßigung war
ihm jede Gewaltthat ein Gräuel und wennerbisweilen

auch durch kleinlichte Intriguen eine ihm beliebige An—
ſicht durchſetzen, oder die Wahl zu irgend einerBeamtung

auf ein ihm gefälliges Indivlduum leiten wollte, und

konnte, ſo iſt er hiezu verwöhnt worden durch dasſtarre,

zu ſehr nach der alten Oligarchie hinſteuernde Syſtem
der Mehrheit der Vierzehner⸗Regierung, weil in jener

Zeitepoche allesGute nur mit Ueberliſtung errungen wer⸗

den konnte; eine Gewohnheit, welche durch lange Uebung

erſtarkt, ihm auch in den neueſten Zeiten, wo ſolche

Maximen nicht mehr nöthig waren, als zweite Natur noch

hie und da anwandelte. Dasiſt wohl der größte Vor—

wurf, der ihm inſeinem öffentlichen Leben gemacht wer—

den kann, daß erbei vorausgeſetztem guten Zwecke oft

umdie Mittel nicht gar verlegen war, welche dahin füh—

ren mochten. Willkür war aber das Prinzip der Reſtau—

ration, und alle Regenten dieſer Zeitwurden mehr oder
weniger von dieſem Uebel vergiftet.

DemGrundſatze, daß zwiſchen Stadt und Land kein

getrenntes Intereſſe mehr obwalten ſoll, und daßdieall—

gemeine Wohlfahrt und Beförderungeinerfortſchreitenden

Kultur das Ziel Aller ſein müſſe, wie es neben manchem

Harten die Proklamation vom 28 Febr. 1814 ausſprach, blieb

E. Pfyffer immerfort getreu. Er mochte wohl im Ernſte die

Ueberzeugung theilen, wie er es auch noch 1829 in einer
Flugſchrift über die vorhabenden Verbeſſerungen der Ver—
faſſung ausſprach, daß unter der Mediationsregierung die

Landparthei einen allzuüberwiegenden Einfluß ausübte,
durch den die Städter zu ſehr von aller wirkſamen Theil—

nahme ander Regierung ausgeſchloſſenwurden. — Unge⸗
achtet dieſer Ueberzeugung vertheidigte er den gewaltthättgen
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Umſturz der Mediationsregierung niemals; er nannte jene

Zeiten wirrevolle boſe Zeiten. Ob er Antheil daran ge⸗

nommen iſt unbekannt, daß er aber am gleichen Tage in

der Zwölferkommiſſton ſaß, iſt gewiß, und daß er nachher

zur Behauptung des faktiſchen Zuſtandes aus Kräften mit⸗

wirkte ebenfalls.

Seine Mäßigung, ſeine Gerechtigkeitsliebe wollte

übrigens keine Unterdrückung, ſondern einen gegenſeitigen,

Stadt und Land in ihren beſondern Anſprüchen ſichern⸗

den und ſchützenden Zuſtand. Darin bloslag ſein Irr⸗

thum, daß er glauben konnte, daß im gleichen Kantone

die Intereſſen des Landes den Intereſſen der Stadt ent⸗

gegen ſein könnten und umgekehrt. Der gleiche Staat

kann aber nur ein gemeinſchaftliches Intereſſe haben, die

Wohlfahrt und Freiheit Aller, und die Sicherheit der

Perſonen und des Eigenthums unter dem nämlichen

Geſetze *

Fene Vletzehner⸗Verfaſſung aber, wie ſie im darauf

folgenden Märzen entworfen und aufgeſtellt wurde mit

jener furchtbaren Allgewalt des Kl. Raths, der alle Ge⸗

walten in ſeiner Machtvollkommenheit vereinigte, hatte

Pfyffers Billigung nie gefunden. Als ein Mann, der in

der Eigenſchaft als Advokat die Gerechtigkeit ſo muſter⸗

haft vertheidigt hatte konnte er nur mit Widerwillen

jene Moglichkeit, alle Gewaltthat unter dem Scheine des

Rechts ausüben zu können, betrachten. Darumſtellte er

ſich 1821 nebſt ſeinenFreunden auch mit Beharrlichkeit

der willkürlichen Entſezung von Dr. Trorler entgegen,

Indem er die ſchreiende Willkür nicht mit anſehen wollte,

wo auf eine bloße Anklage hin, ohne Anhörung der Ver⸗

theidigung des Beklagten, die ſtrengſte Verurtheilung er⸗

foͤlgte Darum warer auch einer der Erſten der im

Jahr 1829 den Antrag des Hru. Fürſprech Jak. Kopp

auf Trennung der Gewalten, lebhaftunterſtützte, und jene

unter den gegebenen Umſtänden denkwürdige neue Um⸗

ſchreibung der Verfaſſung des Kantons Luzern “vorbe⸗



reiten half, die ohne den Eintrit; der Juliustage in

Frankreich als eine große Reform immerdar dageſtanden
wäre. —

Aber auch bei dieſem Ereigniſſe ſehen wir nochmals

die irrige Idee des Verblichenen, welche darin beſtand,

daß er das Glück, die Ruhe und die Wohlfahrt des Kan—
tons blos in der gegenſeitigen Gleichſtellung der Reprä⸗

ſentation zwiſchen Stadt und Land erblickte, denn in der

ſchon angeführten Flugſchrift (die indeſſen auch blos be—⸗
rechnet ſein konnte, dem Vorſchlag Eingang zu verſchaf—
fen) ſagte er in dem ihm ganzeigenthümlichen Geiſte der
Vermittelung und Ausſöhnung: „Unſer Wunſch und Be⸗
ſtreben ſoll ſein, daß kein Theil den andern je bedrücken

könne, und daß die Intereſſen der Stadt, und jene der

Landſchaft ſichdas Gleichgewicht halten. In paritätiſchen
Kantonen hat man darauf geſehen, daß keine Religions—

parthei die andere bedrücke; bei uns gilt dieß von Stadt

und Land. Wie dortdie Verfaſſungen eine Gleichmäßigkeit
der Repräſentation beider Religionstheile in denoberſten

Behörden ausmittelten, ſo muß bei unseine wenigſtens

approximative Gleichmäßigkeit in der Repräſentation von

Stadt undLandfeſtgeſetzt werden. Dieß iſt ja um ſo
natürlicher, da der Gr. Rath nach dieſem Prinzip ſich

zuſammengeſetzt findet, und es nun konſequent iſt, daß

nach dieſem Prinzip auch die Kompoſition der übrigen

hohen Staatsbehörden eingerichtet ſei. So werden die

Bürger von Stadt und Land ruhig neben einanderbeſte⸗

hen; Hand in Handwerden ſie die allgemeine Wohlfahrt
befördern, und ſelbſt der leiſeſte Gedanke, daß der eine

Theil vom andern in ſeinen Rechten je werdebeeinträch—
tiget werden, bleibt auf immer verſcheucht.“

Selbſt nach der Julirevolution in Frankreich glaubte
EPfyffer noch ſo feſt auf die Haltbarkeit der verbeſſerten
Verfaſſung von 1829, welcheerals die vollendete Staats-
weisheit des Kantons Luzern betrachtete daß er mit Spott
über die Thorheiten für neue Veränderungen lachte, und
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die Urheber derſelben über ihre unreifen und jugendlichen
Plane bemitleidete.

Doch bald wurde der Irrthum gelösſt, als die große

ehrerbietige Vorſtellungsſchrift den Grundſatz der Volks⸗

ſouveränität näher entwickelte, eine gleichmäßigere Reprä⸗

ſentation zwiſchen Stadt und Land, Freiheit der Wahlen
und Abſchaffung der lebenslänglichen Stellen gefodert

wurde; und E. Pfyffer ſchloß ſich an die freiſinnigeParthei
an, umdergefährlichen Coalition der Ariſtokratie und

Ochlokratie mit Kraft entgegenzutreten. Ineiner eigenen

Schrift empfahl er ſodann mit den eindringlichſten Grün—

den die Annahme der neuen Verfaſſung von 1834, an

deren Berathungen er lebhaften Antheil genommen und

die er, ohne es ſelbſt zu ahnen, durch die allmählige He—

bung des Volksſchulweſens, und die freiſinnigen Aeuße—

rungen, die er ſo oft, und namentlich in dieſer Geſell⸗
ſchaft vernehmen ließ, herbeiführte.

Bei Einführung der neuen Ordnung der Dinge wurde

E. Pfyffer von der Einwohnerſchaft Luzerns zum Mitgliede
des Gr Raths und von dieſem ſodann zum Mitgliede des
Kl. Raths erwählt. — Von nun an nahmſeine Thätig-
keit eine mehr allgemeine eidgenöſſiſche Richtung. Luzern
war 1881 und 1882 Vorort. Die Wirren im Kant. Ba—⸗
ſel und Schwyz nahmen dievorörtliche Behörde vielfach

in Anſpruch. E. Pfyffer verfocht ſtets die Rechte des Volks
gegen die ſtarren Anmaßungen der Behoͤrden in Baſel,
und die Sache der äußern Bezirke gegen die Gewalthaber

des ſogenannten altgefreiten Landes. Für das Jahr 1832
ward Herr E. Pfyffer zum Schultheißen und ſomit auch
zum Präſidenten der Tagſatzung ernannt.

Als in Folge der eigenmächtigen Trennung, womit
der Gr. Ratbh von Baſel am 22. Febr. 1882 eine große

Anzahl ſeiner Landgemeinden der Geſetzloſigkeit überlie—

ferte, auf den 12. März eine außerordentliche Tagſatzung
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inberufen wurde, bezeichnete E. Pfyffer ſeine Grundſätze

über die eidg. Angelegenheiten überhaupt folgendermaßen:

„Eidgenoſſen! die Schweiz, um glücklich zu ſein,
„muß frei ſein und frei bleiben. Die Abſtufungen der

„Freiheit, die ſie zu genießen hat mögenallerdings durch

„die beſtehenden Gewohnheiten, die geographiſche Beſchaf⸗

fenheit und den Kulturzuſtand der einzelnen Theile be—

dingt ſein. Aber Gleichheit der Rechteiſt überall, auf

den Alpen wie in den Thälern unſeres Vaterlandes, ein

unerläßliches Erforderniß unſerer Ruhe, unſerer Wohl⸗

„fahrt, Ja ſelbſt unſeres politiſchen Fortbeſtandes.

„Damit wir aber wirklich frei ſeien und bleiben,

müſſen wir auch unabhangig ſein; alles was auf unſern

Haushalt Bezug hat ſollen wir allein und ohnejede

fremde Einmiſchung ordnen und regeln. Dadurch allein

qualiftziren wir uns zu einer Nation, und dadurch al—

ein erhalten unſere Juſtitutionen eine feſte, dauernde

„Haltung.
„Hiezu bedarf es Einigkeit! — dleſeerfordert frei⸗

lich, daß manhie unddaeinzelne Vortheile, einzelne

Anſichten dem Ganzen zum Opfer bringe; abereben dieß

Aſt der wahre Charakter des Patriotismus, wenn man

Spfer derArt zu bringen weiß. Hätte dieſer Sinn

nicht unſere Altvordern belebt, und hätten ſie nur ſelbſt—

„ſüchtig an ſich gedacht, — die Eidgenoſſenſchaft wäre

ie entſtanden, und nie zu derjetzigen Kraft und zu

„dem jetzigen Umfang gelangt.“

Durch dieſen ſeinen eidgenbſſiſchen Sinn erwarb ſich

E. Pfyffer ſowohl als Präſident der Tagſatzung, wie auch

als Praſident der Reviſitonskommiſſſon, und im Jahr 1888

auf der Tagſatzung in Zürich in dieſen Tagen eidgenöſ⸗

ſiſcher Verwirrung und eidgenöſſiſcher Erhebung, die Ach⸗

tung von Freund und Feind. Dem Entwurfe einer neuen

Bundes Urkunde, wovon dem Hrn. E. Pfyffer ein bedeu⸗
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tender Theil zugeſchrlebenwerden muß, wurden viele Vor⸗

würfe, von den Stabilen ſowohl, als von den Radikalen
gemacht. Beiden erfſchien er als eine Ausgeburt des ſaft⸗

loſeſten Jüſte-Milteu, doch hat derſelbe wohl dasfenige
enthalten, was unter den gegebenen Verhältniſſen das

Allerbeſte und Zweckmäßigſte ſein mochte. E. Pfyffer ſah

es aber auch zum Voraus. Denn er ſprach am 20. Dez.

1882, als die Revbiſtonskommiſſſon auseinanderging: Un—

„ſere Arbeit wird großen Tadel finden, ſie wird die

„Wünſche keiner der exkluſiven Partheien erfüllen, Den
„einen, die gar nichts wollen, als was beſteht, wird es

„zubiel, und den andern, die alles umſtürzen möchten,
Funbekümmert um das, wasnachber wieder aufgebaut

Fwerden ſoll, wird es zu wenig ſein. Mögenaberdie
unbefangenen und ordnungsliebenden Schweizer bedenken,
„daß ein Bundesvertrag unter 22 unabhängigen Staaten,

„ſo verſchiedenan Umfang, Wohlſtand, Sitten und Kul⸗

„lur, wahrlich eine ſchwierige Aufgabe iſt — ſo manches
Inntereſſe hiebei geſchont werden muß, und daß nureine

„ſanfte Verſchmelzung derſelben, den Erfolg eines ſolchen

„Unternehmens möglich macht. Auch ſoll man nie ver—⸗
Zgeſſen, daß wir nicht auf dem gewaltthätigen Wege der

„Revolution, ſondern auf dem geſetzlichen Pfade einer

legalen Reform nſere Bundesverhültniſſe anders 33
„wollen .·

Die Verwerfung die fer BundesUrkundeducch do⸗

Luzernervolk welche dem Kanton Luzern und ſelner Va—
terſtadt insbeſondere ſo weſentliche Vortheile einräumte,

erfüllte unſern E. Pfyffer mit Trauer und Wehmuth

Denn er fühlte zu tief, wie großes Unheil dieſes dem

ganzen Vaterlande bereite. Auf der einen Seite fürchtete
er eine totale Rückkehr zum Alten, ſelbſt mit Umſtürzung
der neuen Kantonsverfaſſungen, wie die Sarnerkonferen;

nur zu bald verſuchen wollte. Anderſelts beſorgte er wohl

zu ängſtlich den Ausbruch einer Revolution. Beides er—
—JvD—
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glelch ſehr gefährlich. Indeſſen lag ihm die Nothwen⸗

digkeit einer Bundesreform, in welcher das Einheitsſyſtem

auf irgend eine Weiſe mit dem Föderalismus verſchmol⸗

zen werden könnte, für unerläßlich. — Die Lückenhaftig—

keit des Bundesvertrages war durch die jüngſten Ereigniſſe

zu ſehr ans Licht getreten, und durch die öffentliche Mei—

nung zu ſehr hervorgehoben worden, als daß man die

Nothwendigkeit einer verbeſſerten Bundesverfaſſung nicht

allgemein gefühlt hätte. Darum foderte E. Pfyffer unter

den Boten der Tagſatzung von 1888 nach hergeſtellter Ruhe

in der Eidgenoſſenſchaft von der Tagſatzung am nachdrück-

lichſten eine naͤhere Ausſcheidung der Befugniſſe der Tag—

ſatzung als einer mehr geſetzgebenden Behörde; als Voll⸗

ziehungsbehörde, die Aufſtellung eines Bundesraths; ein

Bundesgericht um den traurigen Zuſtand des ſogenannten

eidgenbſſiſchen Rechts zu beſeitigen, größere Centraliſation

des Heerweſens, und nähere Beſtimmungen über die eidg.

Garantie der Kantonsverfaſſungen — aber ſeine nachdruck⸗

ſame Anfoderung verhallte an der nun aufihren Lorbeeren

ruhenden Tagſatzung von 1888.

Damals haͤtte die Erneuerung des Bundes noch ein⸗

mal von der Tagſatzung ausgehen mögen. Später nim⸗

mermehr. — Aber E.Pfyffer, als entſchiedener Freund

der Reform iedoch erwacht von dem ſchönen Traume der

Einheit, wie er ſich ausdrückte, trat auch ſpäterhin der

Idee eines eidgenöſſiſchen Verfaſſungsrathes aus allen

Kräften entgegen, indem er dafür hielt, daß dieſer Weg

nur mittelſt einer Revolution, deren Folgen voraus nicht

beſtimmt werden können, zu betreten ſei. Er betrachtete

die 22 Kantone, wie ſie ſich hiſtoriſch gebildet haben, als

ebenſo viele ſelbſtſtändige gleichberechtigte Staaten, die

ſich nur zum Schutz und Trutz gegen feindſelige Ueberfälle

derbunden hätten; daß manvondieſer Kantonalſouverä⸗

nität ausgehen und eine neue Bundesverfaſſung nicht durch

Gewalt, ſondern einzig auf gegenſeitigen Einverſtändniſſen

und Transaktionen aufführen könne. Das Beiſpiel der
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nordamerikaniſchen Staaten fand er für unſere Verhält⸗

miſſe nicht paſſend, und überhaupyt die Ideen für einen

eidg. Verfaſſungsrath, für einen Einheitsſtaat, als unreif,

unuůberlegt, als Hirngeſpinſt, ungefähr ſo wie er die

Kantonalverhältniſſe nochim Spätjahr des Jahrs 1830

beurtheilte.

Mit der Erhebung der politiſchen Freiheit im Jahr

1830 und 1831 konnte die Emanzipation von den Feſſeln

der römiſchen Kuria, in welche die katholiſche Schweiz,
nach der ſchmählichen Loſtrennung von der Diozeſe Kon⸗

ſtanz aufs Neue durch die eben ſo ſchmählichen Bis—
thumsverhandlungen der letztabgewichenen Dezennien ge⸗

ſchlagen wurde, nicht zurückbleiben, wenndieerſtere nicht

ſelbſt wieder ihrem Untergange entgegengeführt werden

ſollte. Auch in dieſem Punkte hat Hr. E. Pfyffer, un⸗

terſtützt von allen ächt Freiſinnigen im Schweizerlande,

den Anſtoß gegeben. Als vielfach thätiger Theilnehmer,

und Beobachter der Bisthumsverhandlungen, die auch ihm

zu ſpaͤt die Augen offneten, und bekannt durch eine lang⸗

jaͤhrige Erfahrung über die Abſichten und Wegeder römi⸗

ſchen Nuntiatur, deren weitverborgene Verzweigungen mehr

denn einmalſich ſelbſt feindſelig auch gegen ihn, den Be⸗

forderer der Volksbildung, gewendet hatten, war eres,
der den erſten Gedanken zur Conferen; in Baden gab,
um die althergebrachten Rechte der Eidgenoſſen irea sacra,

oder in ſogenannten geiſtlichen Dingen gegen die immer

ſtelgenden Anmaßungen des Klerus und der römiſchen
Kuria im Geiſte unſerer frommen nun in Gott ruhenden

Altvordern wieder herzuſtellen. Auch hier faßte er die

Sache in ihrem wahren Geſichtspunkte auf, indem er zu

gut erkannte, daß auf dieſem Felde der Sieg nur dann

erreicht werden köͤnne, wenn mehrere Stände gemein⸗

ſchaftlich gegen den gemeinſchaftlichen meiſt ſchlauen und
gewandten Feind auftreten. Es iſt weit entfernt, daß,
wie die Verläumdung bald nur zu geſchäftig den Zweck
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der Badenerkonferenz entſtellte, daß dadurch die Rechte
der Kirche gefährdet werden ſollten. Sorgfältig iſt das
rein Geiſtliche, ſind die Dogmata den Kirchenbehörden
überlaſſen. Aber mit der gleichen Befugniß ſollen auch

die Rechte des Staats aufrecht erhalten und gerettet werden.

*

Noch iſt aber der Kampfüberdieſe großen Lebens—
fragen, weder im Kirchlichen noch im Politiſchen entſchie⸗

den, wenn das wahrſcheinliche Reſultat derſelben auch
kaum mehr zweifelhaft vorauszuſehen iſt. — Den tief Be—

ſorgten über die Zukunft unſeres Vaterlandes, undeifrigſt

Bemühten, daſſelbe als ein morſches Gebäudevorplötzli⸗
chen Stürmen und Erſchůtterungen zu bewahren, übereilte

der Tod auf einer Geſchaͤftsreiſe in Olten am .Dec.

des abgewichenen Jahres. Schon in Baſel befand er ſich

unwohl. Erlitt an habitueller Geſichtsroſe, welche die—⸗

ſesmal durch Mangel an gehöriger Pflege, ununterbroche—
nes, ſelbſt nächtliches Reiſen im Poſtwagen — ſich auf
die Gehirnhäute warf, und ſo ſeinen plötzlichen, uner⸗
warteten, für uns alle ſchmerzlichen Todherbeiführte.
Seine Gattin warhmnach Slten entgegengeeilt, um
den Kranken dort zu pflegen, oder nach Hauſe zu nehmen.
Slefand ihn mit dem Tode ringend. Sieſah noch einige
Athemzůge und er warverſchieden, verſeben mit den hel⸗
ligen Sterbeſakramenten.

DleKunde von ſelnem plotzlichen Tode verbreutete
eine allgemeine Trauer. Größere Ehre nach dem Hinſter—
ben iſt im Kanton Luzern wohl noch keinem Bürger zu

Theil geworden. Nicht blos wurden ſeine irdiſchen Ue—
berreſte von einer zaͤhlreichen wahrhaft trauernden Volks—

menge aus allen Gegenden des Kantonszu Grabebegleitet,
faſt in allen Pfarrſprengeln des Kantons wurden ihm
Lelchenbegaͤngniſſe abgehalten, wobet die Schuljugend dem
verblichenen Beförderer der Volksbildung im Kanton Lu—
zern den gebührenden Dank, und die letzte Ehre erwieſen.
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Gott hahe den Verſtorbenenſelig! Eduard
bel ſeinen Mubürgern noch lange in ehrwürdiger Erinne—

xungfortleben. Im Grundeiſt er nicht geſtorben. Noch

wirkt ſein Geiſt, noch wirken ſegensvoll ſeine Inſtituti⸗

nen, und die Früchte der Volkserziehung können nicht

mehr untergehen. Denn die Erziehung iſt ein Gutdas,

wle Pythagoras von der Philoſophie ſagtallein durch

beſtaͤndiges Mitthellen nicht vermindert, ſondern verviel⸗

faͤlliget und vermehrt wird. InderGeſchichte des Schul—

weſens unſeresKantons hat E. PfyfferEpoche gemacht.
Ueberall wollte er das Gute. Das Gemeinweſen, die

Republit, gieng ihm über Alles. Fürſich ſelbſt ſorgte

er nicht. Oft quaͤlten ihn dringende Geldverlegenheiten,

doch blieb er heiter, und beſorgte eifrigſt ſeine Geſchäfte.

Plyffer wd
—

Ohne große Glücksgüter kam ſeine Familie 1798 von Rom
Lueen. Selte viſſenſchaftliche Bildung kann keine

ſorgfaltige genannt werden. Waser wurdeiſt er durch

ſichſelbſt, durch eigene Anſtrengung geworden. Als Ad⸗

votat erwarb er ſich Vermögen. Als Staatsmannopferte

er daſſelbe auf, Er ſtarb arm wie Schultheiß Krauer,

von demer ſagte, er ſtarb wie die großen Männer Roms

— zum Beweiſe, daß er ein treuer Verwalter des ihm

übertragenenAmtes war.
*

———
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